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A. Problem und Ziel

Der Rechtshilfeverkehr mit der Sonderverwaltungsregion Hongkong
der Volksrepublik China erfolgt bisher ohne vertragliche Grundlage
nach Maßgabe des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen. Mit den beiden am 26. Mai 2006 in Hongkong unter-
zeichneten Abkommen über die Überstellung flüchtiger Täter und die
sogenannte sonstige Rechtshilfe wird der Rechtshilfeverkehr auf eine
vertragliche Grundlage gestellt. 

Ziel dieses Gesetzes ist es, durch die parlamentarische Zustimmung
die innerstaatliche Anwendbarkeit der beiden Abkommen herbeizu-
führen. 

B. Lösung

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Voraussetzungen
nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes für die Ratifizierung
der Abkommen geschaffen werden.

C. Alternativen

Keine

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu den Abkommen vom 26. Mai 2006
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China
über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen 
und über die Überstellung flüchtiger Straftäter
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D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Kein Vollzugsaufwand.

E. Sonstige Kosten

Sonstige Kosten, insbesondere für die Wirtschaft und die sozialen
Sicherungssysteme, entstehen nicht. Auswirkungen auf die Einzel-
preise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten, da Kosten für die private Wirtschaft
und private Verbraucher nicht anfallen.

F. Bürokratiekosten

Mit dem Gesetzentwurf werden keine Informationspflichten für die
Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger eingeführt.

In den Abkommen, für die durch diesen Gesetzentwurf die erforderli-
chen Voraussetzungen für die innerstaatliche Inkraftsetzung geschaf-
fen werden sollen, sind verschiedene Informationspflichten für die
Verwaltung im Verhältnis zu den zuständigen Behörden der Sonder-
verwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China vertraglich ver-
einbart.
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Anlage 1

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Folgenden völkerrechtlichen Abkommen wird zugestimmt:

1. dem in Hongkong am 26. Mai 2006 unterzeichneten Abkommen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Son-
derverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die gegen-
seitige Rechtshilfe in Strafsachen,

2. dem in Hongkong am 26. Mai 2006 unterzeichneten Abkommen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Son-
derverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die Über-
stellung flüchtiger Straftäter.

Die Abkommen werden nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

Es schränken ein: 

1. das Abkommen vom 26. Mai 2006 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion
Hongkong der Volksrepublik China über die gegenseitige Rechtshilfe in
Strafsachen

a) nach Maßgabe seines Artikels 14 das Grundrecht auf Freiheit der Person
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes),

b) nach Maßgabe seiner Artikel 1 und 17 das Grundrecht auf Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes);

2. das Abkommen vom 26. Mai 2006 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion
Hongkong der Volksrepublik China über die Überstellung flüchtiger Straf-
täter nach Maßgabe seiner Artikel 1, 10, 17, 18 und 20 das Grundrecht auf
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes).

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen über die gegenseitige Rechtshilfe in
Strafsachen nach seinem Artikel 20 Abs. 1 sowie das Abkommen über die
Überstellung flüchtiger Straftäter nach seinem Artikel 23 Abs. 1 in Kraft treten,
ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

E n t w u r f

Gesetz
zu den Abkommen vom 26. Mai 2006

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China

über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
und  über die Überstellung flüchtiger Straftäter

Vom  2008
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Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf die Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik
China findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, da sie sich
auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen.

Zu Artikel 2

Das Zitiergebot hat eine Warn- und Besinnungsfunktion. Durch die Benennung
des Eingriffs im Gesetzeswortlaut soll gesichert werden, dass der Gesetz-
geber nur Eingriffe vornimmt, die ihm als solche bewusst sind und über deren
Auswirkungen auf die betroffenen Grundrechte er sich Rechenschaft ablegt
(BVerfG, Beschluss vom 25. Mai 1956, 1 BvR 190/55, BVerfGE 5, 13).

Das hier vorgelegte Vertragsgesetz hat u. a. die Umsetzung zweier neuer inter-
nationaler Rechtshilfeabkommen zum Gegenstand. 

Durch die Überstellung von Häftlingen zur Unterstützung bei Ermittlungen oder
Strafverfahren nach Artikel 14 des Abkommens über die gegenseitige Rechtshil-
fe in Strafsachen kann in das Freiheitsgrundrecht des Artikels 2 Abs. 2 Satz 2
des Grundgesetzes eingegriffen werden. Ferner erlaubt Artikel 1 in Verbindung
mit Artikel 17 dieses Abkommens die Bewilligung von Durchsuchungen, womit
ein Eingriff in das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 des
Grundgesetzes verbunden sein kann. 

Die Artikel 1, 10, 17, 18 und 20 des Abkommens über die Überstellung flüchti-
ger Straftäter regeln die in das Grundrecht auf Freiheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2
des Grundgesetzes) eingreifende Auslieferung sowie die vorläufige Ausliefe-
rungshaft, die Weiterlieferung, die Durchbeförderung und die vereinfachte Aus-
lieferung. 

Im Hinblick auf die vorstehend genannten grundrechtsrelevanten Beschränkun-
gen ist danach ein Hinweis im Sinne von Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 des Grund-
gesetzes erforderlich.

Zu Artikel 3

Absatz 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes. Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem die beiden Abkommen nach
deren Artikel 20 Abs. 1 sowie Artikel 23 Abs. 1 in Kraft treten, im Bundesgesetz-
blatt bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Das Vorhaben selbst wird Bund, Länder und Gemeinden nicht mit Mehrkosten
belasten. Auswirkungen auf die Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere das
Verbraucherpreisniveau, oder die Umwelt sind ebenfalls nicht zu erwarten.

Mit dem Gesetzentwurf werden keine Informationspflichten für die Wirtschaft
und Bürgerinnen und Bürger eingeführt. In den Abkommen sind verschiedene
Informationspflichten für die beteiligten Behörden im Verhältnis zueinander ver-
einbart.

Dabei handelt es sich 

a) im Abkommen über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

– um die rechtshilferechtliche Pflicht zur Erteilung von Auskünften und zur
Überlassung von Schriftstücken (Artikel 1 Abs. 3 Nr. 2, Artikel 10 Abs. 1);

– um Unterrichtungspflichten bei erwogener oder beschlossener Ableh-
nung bzw. dem Aufschub oder der Verzögerung der Erledigung des Ersu-
chens (Artikel 4 Abs. 5, Artikel 6 Abs. 3 und 4);

– um Informationspflichten im Hinblick auf die Durchführung der ersuchten
Maßnahme (Artikel 10 Abs. 2);

– um Unterrichtungspflichten im Hinblick auf den weiteren Fortgang der
Angelegenheit bzw. nachträglich eingetretenen Tatsachen (Artikel 9
Abs. 3 Nr. 2 und 3, Artikel 17 Abs. 4);
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b) im Abkommen über die Überstellung flüchtiger Straftäter

– um Informationspflichten im Hinblick auf die Durchführung der ersuchten
Maßnahme (Artikel 13 Abs. 2 und 4);

– um Unterrichtungspflichten im Hinblick auf den weiteren Fortgang der
Angelegenheit bzw. nachträglich eingetretenen Tatsachen (Artikel 3 
Abs. 2, Artikel 21 Abs. 3 Nr. 2 und 3).



Drucksache 16/10390 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 9 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 10 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 11 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 12 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 13 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 14 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 15 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 16 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 17 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 18 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 19 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 20 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 21 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 22 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 23 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 24 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 25 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 26 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 27 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 28 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 29 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 30 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 31 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 32 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 33 – Drucksache 16/10390



Drucksache 16/10390 – 34 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

A. Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong der Volksrepublik China über die
gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

I .  A l l g e m e i n e s

Zur Begründung einer rechtlichen Verpflichtung zur
Rechtshilfe sowie zur Verbesserung der Leistungsfähig-
keit der Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung,
Verfolgung und Bekämpfung von Straftaten haben die
Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik
China am 26. Mai 2006 ein Abkommen über die gegen-
seitige Rechtshilfe in Strafsachen geschlossen. Gegen-
stand dieses Abkommens ist die sogenannte sonstige
Rechtshilfe, die in den §§ 59 ff. des Gesetzes über die
internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I
S. 1537), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. Juni 2008
(BGBl. I S. 995) geändert worden ist, näher ausgestaltet
ist. Der Auslieferungsverkehr richtet sich nach dem
gesonderten Abkommen vom selben Tag.

Die Gerichtsbarkeit der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong ist von der Volksrepublik China unabhängig; ihr
Grundgesetz sieht eine strikte Trennung des Rechtssys-
tems von dem der Volksrepublik China vor (Artikel 2
und 80 ff. des Grundgesetzes der Sonderverwaltungs-
region Hongkong).

Dem Abschluss des Vertrages waren langjährige und
intensive Verhandlungen vorausgegangen. Die Anregun-
gen der Landesjustizverwaltungen wurden dabei so weit
wie möglich berücksichtigt. Die für die Sonderverwal-
tungsregion Hongkong für den Abschluss eines rechts-
hilferechtlichen Abkommens erforderliche Zustimmung
der Regierung der  Volksrepublik China wurde erteilt. Die
Unterzeichnung des Abkommens fand am 26. Mai 2006
in Hongkong statt. 

Der Rechtshilfeverkehr erfolgt bisher weitgehend auf ver-
tragsloser Grundlage ohne rechtliche Verpflichtung in
überschaubarer Zahl. 

Im Betäubungsmittelstrafrecht war Rechtshilfe bereits
auf Basis des Übereinkommens der Vereinten Nationen
vom 20. Dezember 1988 gegen den unerlaubten Verkehr
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (BGBl.
1993 II S. 1136; 2003 II S. 583, 585) möglich. Eine ver-
tragliche Verpflichtung zur Rechtshilfe findet sich auch in
Artikel 10 des Internationalen Übereinkommens vom
15. Dezember 1997 zur Bekämpfung terroristischer
Bombenanschläge (BGBl. 2002 II S. 2507; 2006 II S. 290,
297) und in Artikel 18 des Übereinkommens der Vereinten
Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität (BGBl. 2005 II
S. 954, 956).

Justizielle Ersuchen werden bislang auf dem diplomati-
schen Weg über das deutsche Generalkonsulat in Hong-
kong der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong übermittelt. Beschleunigend wird sich auswirken,
dass künftig stattdessen ein Geschäftsweg über die Jus-
tizministerien möglich ist. Nach dem in der Sonder-

verwaltungsregion Hongkong geltenden Rechtshilferecht
können auf vertragsloser Basis Rechtshilfeersuchen nur
von einem Gericht im Rahmen eines anhängigen Verfah-
rens gestellt werden oder wenn wahrscheinlich ist, dass
ein solches Verfahren eingeleitet wird, sobald die
Beweismittel vorliegen. Das Abkommen sieht vor, dass
zukünftig neben Gerichten auch andere Behörden, ins-
besondere auch Staatsanwaltschaften zur Unterstützung
eines Ermittlungsverfahrens, berechtigt sind, ein Rechts-
hilfeersuchen zu stellen. Ferner verlangt das Rechtshilfe-
recht der Sonderverwaltungsregion Hongkong die Zu-
sicherung, dass in gleichgelagerten Fällen auch der 
ersuchende Staat Rechtshilfe leisten würde. Das Abkom-
men wird auch in dieser Hinsicht zu Erleichterungen im
Rechtshilfeverkehr führen. 

Ein Bedarf zur Änderung bestehender Gesetze entsteht
nicht. Das Abkommen stellt nach seiner Ratifizierung
eine völkerrechtliche Vereinbarung im Sinne von § 1
Abs. 3 IRG dar. 

Die Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepu-
blik China hat das Abkommen bereits ratifiziert. 

I I .  Z u  d e n  e i n z e l n e n  Vo r s c h r i f t e n

Zu Artikel 1

Artikel 1 enthält als zentrale Regelung des Abkommens
die völkerrechtliche Verpflichtung der Vertragsparteien
zur Leistung von Rechtshilfe. Nach Absatz 1 leisten die
Vertragsparteien einander Rechtshilfe bei der Ermittlung
und Verfolgung von Straftaten und in sonstigen Verfah-
ren, die Strafsachen zum Gegenstand haben. Diese
sonstigen Verfahren finden auf Anregung der Sonderver-
waltungsregion Hongkong klarstellende Erwähnung.
Gemeint sind solche Verfahren, bei denen nicht der
Zweck der Strafverfolgung unmittelbar im Vordergrund
steht, sondern solche, die die Strafverfolgung begleiten
oder ihr folgen, z. B. ein Streit in Verfahren der Gewäh-
rung von Prozesskostenhilfe, Verfahren der strafrechtli-
chen Vermögensabschöpfung und dergleichen.

Der Begriff der Rechtshilfe wird in Absatz 2 definiert;
danach handelt es sich um jede Unterstützung in einer
Strafsache, unabhängig davon, ob die Rechtshilfe von
einem Gericht oder einer sonstigen Behörde begehrt
wird oder zu leisten ist. Dies entspricht § 59 Abs. 2 IRG.

Eine Anhängigkeit der Strafsache bei Gericht ist nicht
erforderlich. Damit können über den Geschäftsweg (vgl.
Artikel 2) bereits mit Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Rechtshilfeersuchen auch durch Staatsanwaltschaften
und „sonstige Behörden“ im Sinne von Absatz 2 gestellt
werden. Sonstige Behörden in diesem Sinne sind auch
Zoll- und Polizeibehörden, soweit sie nach nationalem
Recht für Rechtshilfe in Strafsachen zuständig sind. 

Rechtshilfe für Taten, die als Ordnungswidrigkeit mit
Geldbuße bewehrt sind, wird nicht auf Grundlage dieses
Abkommens gewährt. Für die Bundesrepublik Deutsch-
land besteht hierfür unabhängig von diesem Abkommen
eine allgemeine Ermächtigungsgrundlage in den §§ 59 ff.
IRG i. V. m. § 1 Abs. 2 IRG unter der Voraussetzung, dass
über die Festsetzung der Geldbuße ein auch für Strafsa-
chen zuständiges Gericht entscheiden kann.

Denkschrift
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Absatz 3 führt beispielhaft mögliche Rechtshilfehandlun-
gen auf. Die Artikel 10 ff. enthalten detaillierte Regelun-
gen zu einzelnen Rechtshilfemaßnahmen.

Nummer 1 nennt die Beweiserhebung und die Beschaf-
fung von Aussagen von Personen. Gemeint sind insbe-
sondere die Vernehmung des Beschuldigten und von
Zeugen, die Einholung von Sachverständigengutachten
sowie die Einnahme eines Augenscheins. Artikel 10 ent-
hält weitergehende Regelungen.

Nummer 2 umfasst die Erteilung von Auskünften und
Überlassung von Schriftstücken und anderen Unterla-
gen, einschließlich Auszügen aus gerichtlichen und amt-
lichen Unterlagen (vgl. auch Artikel 12). Der Begriff der
Auskunft ist weit zu verstehen. Neben der Übermittlung
von vorliegenden Ermittlungserkenntnissen können im
Einzelfall etwa auch Daten aus öffentlichen oder nicht
öffentlichen Registern wie Bestandsdaten von Bankkon-
ten oder Telekommunikationsanlagen, Kfz-Halterdaten,
Meldedaten, Fingerabdruckdaten oder DNA-Daten aus-
getauscht werden. 

Nummer 3 benennt die Fahndung nach Personen und
Sachen, einschließlich ihrer Identifizierung. Die Ausliefe-
rung von Personen zur Strafvollstreckung oder Strafver-
folgung richtet sich nach dem gesonderten Abkommen
über die Überstellung flüchtiger Straftäter vom selben
Tag (vgl. Teil B der Denkschrift).

Die Durchsuchung und Beschlagnahme werden in Num-
mer 4 als Rechtshilfehandlung aufgeführt. Die Vorausset-
zungen werden in Artikel 17 definiert. 

Nummer 5 benennt das Aufspüren, die Sicherstellung,
Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straf-
taten und von Tatwerkzeugen. Hierzu trifft Artikel 18
detaillierte Regelungen.

Nummer 6 benennt die Herausgabe von Gegenständen
einschließlich der Überlassung von Beweisstücken als
Rechtshilfehandlung (vgl. auch Artikel 17).

Die in Nummer 7 aufgeführte Überstellung von Häftlingen
und anderen Personen zur Beweiserhebung oder Unter-
stützung von Ermittlungen ist in Artikel 14 näher ausge-
staltet.

Die in Nummer 8 erwähnte Zustellung von Schrift-
stücken, einschließlich solcher, die auf das Erscheinen
von Personen gerichtet sind, wird in Artikel 11 näher
geregelt.

Schließlich meint der Begriff der Rechtshilfe nach Num-
mer 9 auch jede andere, nicht gesondert geregelte Unter-
stützung, soweit sie im Einklang mit den Zielen dieses
Abkommens steht und nicht mit dem Recht der ersuch-
ten Vertragspartei unvereinbar ist. Soweit das nationale
Recht dies zulässt, können damit auch moderne Ermitt-
lungsmethoden (z. B. Observationen, kontrollierte Liefe-
rungen und Telekommunikationsüberwachung) Gegen-
stand von Rechtshilfeersuchen sein. 

Absatz 4 stellt klar, dass nach diesem Abkommen
Rechtshilfe auch im Zusammenhang mit Steuerstraftaten
geleistet wird. Dazu gehören auch Zollstraftaten als
Steuerstraftaten im Sinne der Abgabenordnung (AO).
Allerdings enthält Artikel 4 Abs.1 Nr. 7 einen Ablehnungs-
grund, wenn der Hauptzweck des Ersuchens auf die
Festsetzung oder Beitreibung von Steuern gerichtet ist.

Absatz 5 stellt klar, dass dieses Abkommen ausschließ-
lich der gegenseitigen Rechtshilfe zwischen den Ver-
tragsparteien dient und Privatpersonen aus diesem
Abkommen keine Berechtigung ableiten können, nach
der sie Beweismittel erlangen, unterdrücken oder aus-
schließen oder die Erledigung eines Ersuchens behin-
dern dürften. Unabhängig von diesem Abkommen beste-
hende Rechte bleiben unberührt, insbesondere die durch
das IRG und die Strafprozessordnung (StPO) gewährten
Rechtsbehelfe.

Zu Artikel 2 

Artikel 2 regelt den Geschäftsweg für Rechtshilfeersu-
chen, die auf der Grundlage dieses Abkommens gestellt
werden. Nach Satz 1 sind in Deutschland Rechtshilfeer-
suchen über das Bundesministerium der Justiz zu leiten.
Da die Parteien nach Artikel 3 berechtigt sind, einander
auch nach anderen Abkommen oder Verfahrensweisen
Rechtshilfe zu leisten, können Ersuchen auch weiterhin
über einen alternativ vorgesehenen Geschäftsweg (z. B.
über das Bundeskriminalamt oder Interpol) nach Maßga-
be jener Übereinkommen gestellt bzw. erledigt werden.
Auch die unmittelbare Zusammenarbeit zwischen den
Zollverwaltungen der Vertragsparteien außerhalb der
justiziellen Rechtshilfe bleibt unberührt (vgl. insgesamt
hierzu die Nummern 122 ff. der Richtlinien für den Verkehr
mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten).

Artikel 2 Satz 2 benennt als antragsberechtigte Stellen
die Gerichte, Staatsanwaltschaften und Behörden, die
für Ermittlungen oder Verfahren in Strafsachen zuständig
sind. 

Die nationalen Regelungen, nach denen sich die inner-
staatlichen Zuständigkeiten für die Entscheidungen über
Rechtshilfeersuchen richten, bleiben davon unberührt.
So hat die Bundesministerin der Justiz ihre aus § 74
Abs. 1 IRG ergebende Befugnis gemäß § 74 Abs. 1
Satz 3 IRG auf das Bundesamt für Justiz (Bonn) übertra-
gen. Ferner hat die Bundesregierung gemäß § 74 Abs. 2
IRG die Ausübung der Befugnis, über ausländische
Rechtshilfeersuchen zu entscheiden und ausländische
Staaten um Rechtshilfe zu ersuchen, im Wege einer Ver-
einbarung mit den Ländern (neugefasst am 28. April
2004, BAnz. S. 11 494) weitgehend auf die Regierungen
der Länder übertragen. Auch soweit die Länder zur Ent-
scheidung über die Stellung oder Erledigung der Rechts-
hilfeersuchen zuständig sind, werden die Ersuchen über
das Bundesamt für Justiz geleitet, das insoweit die Auf-
gaben des Bundesministeriums der Justiz übernimmt.

Zu Artikel 3 

Artikel 3 stellt klar, dass die Vertragsparteien berechtigt
sind, einander auch nach anderen Abkommen, Vereinba-
rungen oder Verfahrensweisen Rechtshilfe zu leisten.
Dies gilt auch, wenn der Anwendungsbereich des Vertra-
ges nach Artikel 1 Abs. 3 eröffnet ist. 

Neben dem vorliegenden Abkommen schlossen die Ver-
tragsparteien am selben Tag ein Abkommen über die
Überstellung flüchtiger Straftäter, das in seinem Anwen-
dungsbereich Vorrang hat. Die Bundesrepublik Deutsch-
land und die Sonderverwaltungsregion Hongkong sind
zudem Parteien zahlreicher multilateraler Übereinkom-
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men, die auch Fragen der Rechtshilfe zum Gegenstand
haben und die auch nach dem Übergang der Souveräni-
tätsrechte für Hongkong vom Vereinigten Königreich
Großbritannien auf die Volksrepublik China anwendbar
bleiben (vgl. die Bekanntmachung vom 31. Mai 2003,
BGBl. II S. 583). 

Zu Artikel 4 

Artikel 4 regelt, in welchen Fällen die ersuchte Vertrags-
partei die Rechtshilfe nach Maßgabe ihres Rechts ver-
weigert. Stets wird vorausgesetzt, dass das in Absatz 5
ausgestaltete Verfahren eingehalten wird. Vor der Ableh-
nung soll die ersuchte Vertragspartei ihre Bedenken mit-
teilen und prüfen, ob – gewissermaßen als milderes Mit-
tel – den Bedenken durch die Verknüpfung der Leistung
von Rechtshilfe mit Bedingungen Rechnung getragen
werden kann (vgl. Artikel 4 Abs. 5).

Nach Absatz 1 Nr. 1 ist Rechtshilfe für den Fall zu verwei-
gern, dass die Erledigung des Rechtshilfeersuchens die
Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung
der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Volksrepublik
China beeinträchtigen würde. Diese Vereinbarung lehnt
sich an Artikel 2 Buchstabe b des Europäischen Überein-
kommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in
Strafsachen (EuRhÜbk) an. Mit dem Begriff der öffentli-
chen Ordnung nimmt die Vereinbarung den Rechtsge-
danken des § 73 IRG auf, wonach Rechtshilfe unzulässig
ist, wenn sie wesentlichen Grundsätzen der deutschen
Rechtsordnung widersprechen würde. Eine Ablehnungs-
möglichkeit aus Gründen des „ordre public“ ist wichtiger
Bestandteil eines jeden Rechtshilfevertrages. Die
Rechtshilfe muss mit verbindlichen völkerrechtlichen
Mindeststandards und mit den unabdingbaren verfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen der öffentlichen Ordnung
vereinbar sein. Hervorzuheben sind die Gewährleistung
des Rechtsstaatsprinzips einschließlich des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes sowie die Wahrung der Men-
schenwürde. 

Ergänzend hierzu ist Rechtshilfe nach Nummer 2 auch zu
verweigern, wenn die ersuchte Vertragspartei der Ansicht
ist, dass die Gewährung des Ersuchens ihre wesentli-
chen Interessen schwerwiegend beeinträchtigen würde.
Eine Beeinträchtigung der wesentlichen Interessen des
Vertragspartners kann in rechtlichen, politischen, wirt-
schaftlichen oder anderen Gründen liegen. 

Nach Nummer 3 ist die Rechtshilfe zu verweigern, wenn
das Ersuchen eine Straftat politischer Art zum Gegen-
stand hat. Der Beschuldigte soll damit vor politischer
Verfolgung durch die ersuchende Vertragspartei
geschützt werden können. Wie in § 6 Abs. 1 IRG (vgl.
hierzu BT-Drucksache 9/1338, S. 39 ff.) wurde auf die
Aufnahme einer Definition der politischen Straftat ver-
zichtet. 

Nummer 4 gibt einen Weigerungsgrund, wenn das
Rechtshilfeersuchen eine Tat zum Gegenstand hat, die
nur nach Militärrecht eine Straftat darstellt. Hierunter sind
solche Straftaten zu verstehen, die einen Tatbestand ent-
halten, der dem für jedermann geltenden allgemeinen
Strafrecht fremd ist und ausschließlich durch Soldaten
oder militärische Vorgesetzte begangen wird (in Deutsch-
land: die im Zweiten Teil des Wehrstrafgesetzes (WStG)
enthaltenen militärischen Straftaten, z. B. Fahnenflucht
gemäß § 16 WStG). Rechtshilfe ist aber zu leisten, wenn
die Tat auch im allgemeinen Strafrecht unter Strafe

gestellt ist, jedoch (in Deutschland: im WStG) mit Rück-
sicht auf die Besonderheiten und Erfordernisse des
Wehrdienstverhältnisses ausgestaltet ist (z. B. körperli-
che Misshandlung eines Untergebenen gemäß § 30
WStG und § 223 des Strafgesetzbuchs (StGB)).

Nummer 5 stellt klar, dass ein Rechtshilfeersuchen abzu-
lehnen ist, wenn es wesentliche Gründe für die Annahme
gibt, dass es zur Benachteiligung einer Person wegen
ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, ihres
Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft oder politischen
Meinung führen wird. Eine Benachteiligung liegt nicht nur
vor, wenn eine Bestrafung als solche allein aufgrund der
aufgeführten Umstände erfolgen könnte. Rechtshilfe darf
auch dann nicht geleistet werden, wenn der Beschuldig-
te eine allgemein strafbare Tat begangen hat, ihm aber
allein aufgrund der genannten Umstände eine im Ver-
gleich zu anderen schlechtere Behandlung droht (z. B.
durch eine strengere Bestrafung oder härtere Haftbedin-
gungen als allgemein üblich).

Als Ausfluss des justiziellen Grundrechts „ne bis in idem“
ist nach Nummer 6 das Rechtshilfeersuchen abzulehnen,
wenn es die Verfolgung einer Person wegen einer Straftat
zum Gegenstand hat, derentwegen die Person im
Hoheitsbereich der ersuchten Vertragspartei bereits ver-
urteilt, freigesprochen oder begnadigt worden ist. 

Befindet sich das Strafverfahren der ersuchten Vertrags-
partei noch im Ermittlungsstadium, kann nach Maßgabe
von Absatz 4 Rechtshilfe verweigert werden, wenn die
Erledigung des Ersuchens laufende Ermittlungen oder
Verfahren beeinträchtigen würde. 

Nach diesem Abkommen stellt ein rechtskräftiges Urteil
der anderen Vertragspartei kein Verfolgungshindernis
dar. Es führt lediglich zur Ablehnung der Rechtshilfe,
erlaubt der ersuchenden Vertragspartei aber nach wie
vor – ohne Hilfe des Vertragspartners – die Strafverfol-
gung.

Ist Hauptzweck des Ersuchens die Festsetzung oder Bei-
treibung von Steuern, ist die Rechtshilfe nach Nummer 7
abzulehnen. Für die übermittelten Daten gibt es eine Bin-
dung für die im Ersuchen angegebenen Zwecke (Artikel 8
Abs. 2, Artikel 9 Abs. 2), d. h. sie dürfen nur für die Straf-
verfolgung verwendet werden, wenn nur diese im Ersu-
chen als Zweck angegeben worden ist; eine weitere Ver-
wendung der Daten für die Festsetzung oder Beitreibung
von Steuern ist dann nur mit ausdrücklicher Zustimmung
der ersuchten Partei möglich. 

Gemäß Nummer 8 ist die Rechtshilfe nach Maßgabe des
Rechts der ersuchten Vertragspartei zu verweigern, wenn
die verfahrensgegenständlichen Handlungen oder Unter-
lassungen keine Straftat darstellen würden, wären sie im
Hoheitsbereich der ersuchten Vertragspartei begangen
worden. Die Vereinbarung orientiert sich an § 3 Abs. 1
IRG. Anders als bei Anwendung des § 66 Abs. 2 Nr. 1 IRG
wird die Einordnung der Tat als Ordnungswidrigkeit der
Straftat nicht gleichgesetzt. Eine beiderseitige Strafbar-
keit ist nach Absatz 1 jedoch nur dann eine zwingende
Voraussetzung für die Gewährung von Rechtshilfe, wenn
diese nach innerstaatlichem Recht erforderlich ist. Das ist
bei an Deutschland gerichteten Ersuchen namentlich der
Fall, wenn das Ersuchen auf die Beschlagnahme, auf die
Herausgabe von Gegenständen (vgl. § 66 IRG) oder auf
andere Zwangsmaßnahmen, wie etwa die Telefonüber-
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wachung, gerichtet ist. Dementsprechend kann etwa
eine Zeugenvernehmung trotz fehlender beiderseitiger
Strafbarkeit bewilligt werden. Bei fehlender beiderseitiger
Strafbarkeit kann im Einzelfall auch der Ablehnungs-
grund der Nummer 1 (Verstoß gegen den „ordre public“)
vorliegen.

Absatz 2 sieht die Verweigerung der Rechtshilfe zwin-
gend vor, wenn das Ersuchen eine Straftat zum Gegen-
stand hat, die im Hoheitsbereich der ersuchenden Ver-
tragspartei mit der Todesstrafe bedroht ist. Der Halb-
satz 2 untersagt ergänzend die Verwendung von (bereits
in anderen Strafverfahren ohne Todesstrafenbezug) über-
lassenen Beweismitteln oder Informationen in (weiteren)
Verfahren, die eine mit der Todesstrafe bedrohte Straftat
zum Gegenstand haben. 

Beide Vertragsparteien haben die Todesstrafe abge-
schafft. Der Verwendung von Auskünften oder Beweis-
mitteln außerhalb der Hoheitsbereiche der Vertragspar-
teien in Verfahren wegen einer mit der Todesstrafe
bedrohten Tat wird durch Artikel 8 Abs. 2 vorgebeugt.
Nach dieser Bestimmung offenbart oder verwendet die
ersuchende Vertragspartei die Auskünfte oder Beweis-
mittel nicht ohne vorherige Zustimmung der ersuchten
Vertragspartei für andere als die im Ersuchen genannten
Zwecke. Hierzu gehört auch die Weitergabe an Strafver-
folgungsbehörden außerhalb des eigenen Hoheitsbe-
reichs. 

Absatz 3 sieht die Verweigerung der Rechtshilfe vor,
wenn die ersuchende Vertragspartei Bedingungen in
Bezug auf die Vertraulichkeit oder die Beschränkung der
Verwendung übersandter Unterlagen nicht erfüllen kann.
Die Möglichkeit, die Leistung der Rechtshilfe unter
Bedingungen zu stellen, ist stets zu prüfen, wenn auf
diese Weise Bedenken in Bezug auf die möglichen
Ablehnungsgründe Rechnung getragen werden kann.

Nach Absatz 4 kann die ersuchte Vertragspartei die
Rechtshilfe aufschieben, wenn die Erledigung des Ersu-
chens laufende Ermittlungen oder Verfahren in ihrem
Hoheitsbereich beeinträchtigen würde. Dies ist beispiels-
weise bei dem Ersuchen um Vernehmung eines Beschul-
digten der Fall, wenn die ersuchte Vertragspartei gegen
diesen aus kriminaltaktischen Erwägungen weiterhin ver-
deckt ermitteln möchte. Im Übrigen ist zu prüfen, ob
etwaige Beeinträchtigungen durch Verwendungsbe-
schränkungen gemäß Artikel 8 ausgeschlossen werden
können. 

Absatz 5 Nr. 1 sieht für den Fall von Bedenken gegen die
Bewilligung eines Rechtshilfeersuchens vor, dass die
ersuchte Vertragspartei vor einer Verweigerung oder Auf-
schiebung die ersuchende Vertragspartei umgehend
darüber informiert, aus welchem Grund sie die Verweige-
rung oder den Aufschub in Betracht zieht. Nummer 2
bestimmt, dass eine Rechtshilfe unter geeigneten Aufla-
gen einer Ablehnung oder einem Aufschub vorzuziehen
ist. Deshalb hat die ersuchte Vertragspartei die ersu-
chende Vertragspartei auch insoweit zu konsultieren, um
zu prüfen, ob die Rechtshilfe unter bestimmten, von der
ersuchten Vertragspartei für notwendig erachteten
Bedingungen gewährt werden kann. 

Absatz 6 sieht vor, dass nach einer Konsultation gestellte
Bedingungen für den Fall der Rechtshilfe eingehalten
werden müssen. Gesetzlich wird die Bindung deutscher

Behörden an Bedingungen, die von  der Sonderverwal-
tungsregion Hongkong gestellt werden, in § 72 IRG
gewährleistet.

Zu Artikel 5 

Artikel 5 regelt die Anforderungen an Form und Inhalt
eines Rechtshilfeersuchens. Dieses ist schriftlich zu stel-
len (Absatz 1). 

Bei den in Absatz 2 aufgeführten Angaben handelt es
sich um die international üblichen Mindesterfordernisse
für ein ordnungsgemäßes Rechtshilfeersuchen. Zur Qua-
litätssicherung erschien es beiden Vertragsparteien sinn-
voll, diese Anforderungen im Abkommen ausdrücklich
aufzuführen. Das in der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong der Volksrepublik China geltende Rechtshilferecht
verlangt, auch wenn keine konkreten Anhaltspunkte vor-
liegen, eine Bestätigung des ersuchenden Staates, dass
sich das Ersuchen nicht auf eine politische Tat bezieht,
die Person nicht politisch verfolgt wird und die verfolgte
Person nicht wegen derselben Tat bereits verurteilt wor-
den ist (vgl. Artikel 4 Abs. 1 Nr. 3, 5, 6).

Nach Absatz 3 sind in den dort aufgeführten Ersuchen
bestimmte weitere Angaben erforderlich. 

Die Ersuchen sind gemäß Absatz 4 in einer Amtssprache
der ersuchten Vertragspartei zu stellen. Amtssprachen in
der Sonderverwaltungsregion Hongkong sind Chinesisch
(Kantonesisch) und Englisch. Die Antwort kann in der
Amtssprache der ersuchten Vertragspartei erfolgen. 

Zu Artikel 6 

Artikel 6 regelt die Erledigung der Rechtshilfeersuchen,
die gemäß Absatz 1 umgehend zu erfolgen hat. 

Absatz 2 übernimmt den im internationalen Rechtshilfe-
verkehr üblichen Grundsatz, wonach Rechtshilfeersu-
chen formell und materiell nach dem Recht der ersuchten
Vertragspartei zu erledigen sind. Dies bedeutet, dass die
ersuchte Rechtshandlung nach dem Recht der ersuchten
Vertragspartei überhaupt zulässig sein muss und sich in
der Ausgestaltung des Verfahrens an jenem Recht orien-
tiert. Soweit die Anwendbarkeit deutschen Rechts
gefragt ist, werden die Ersuchen regelmäßig an dem IRG,
soweit dessen Anwendungsbereich gemäß § 1 Abs. 3
IRG eröffnet ist, der StPO und der AO zu messen sein. 

Den im Ersuchen genannten Anweisungen der ersuchen-
den Vertragspartei ist, soweit dies nach dem Recht der
ersuchten Vertragspartei möglich ist, zu folgen. Bei-
spielsweise ist auf entsprechenden Hinweis über ein
Aussageverweigerungsrecht zu belehren, selbst wenn
dies nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei nicht
vorgesehen wäre. 

Die Absätze 3 und 4 sehen Unterrichtungspflichten vor,
wenn sich eine Verzögerung der Beantwortung des Ersu-
chens abzeichnet oder dem Ersuchen ganz oder teilwei-
se nicht stattgegeben werden soll. Eine ablehnende Ent-
scheidung des Ersuchens ist einzelfallbezogen zu
begründen. Soll die Rechtshilfe nach Artikel 4 verweigert
werden, ist zuvor eine Konsultation gemäß Artikel 4
Abs. 5 erforderlich. 

Nach Absatz 5 bemüht sich die ersuchte Vertragspartei
nach besten Kräften, ein Ersuchen und seinen Inhalt ver-
traulich zu behandeln, soweit die ersuchende Vertrags-
partei sie nicht von dieser Verpflichtung befreit hat.
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Zu Artikel 7 

Artikel 7 enthält eine Regelung zur Verteilung der Kosten
der Rechtshilfe nach diesem Abkommen. Absatz 1 ent-
hält den in der internationalen Rechtshilfe üblichen
Grundsatz, nach dem die ersuchte Vertragspartei die
Kosten der Erledigung des Ersuchens trägt. 

Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass sich die auf
beiden Seiten anfallenden Kosten für die Erledigung der
Rechtshilfeersuchen langfristig ausgleichen und der mit
dem Kostenausgleich verbundene Verwaltungsaufwand
unverhältnismäßig wäre. Deshalb gehen nur besonders
kostenintensive Posten nicht zu Lasten der ersuchten
Vertragspartei. Diese Kostenarten sind in Absatz 1 Halb-
satz 2 abschließend aufgeführt. 

Absatz 2 enthält eine weitere Ausnahme von der allge-
meinen Kostenregelung, die sich auf alle Arten der
Rechtshilfe bezieht. Stellt sich bei Erledigung des Ersu-
chens heraus, dass außerordentliche Kosten gedeckt
werden müssen, kann die Rechtshilfe nach einer Konsul-
tation von Bedingungen, insbesondere also von der
Kostenerstattung, abhängig gemacht werden. Von
außerordentlichen Kosten in diesem Sinne ist vor dem
dargestellten Hintergrund der allgemeinen Kostenrege-
lung insbesondere dann auszugehen, wenn die Kosten
das übliche Maß der regelmäßig anlässlich derartiger
Ermittlungshandlungen anfallenden Auslagen überstei-
gen. Zu den außerordentlichen Kosten gehören nach
Absatz 2 auch die Kosten einer Vermögensverwaltung. 

Zu Artikel 8 

Artikel 8 eröffnet der ersuchten Vertragspartei, die Ver-
wendung zur Verfügung gestellter Auskünfte oder
Beweismittel zu beschränken.

Absatz 1 erlaubt es der ersuchten Vertragspartei, nach
Konsultationen zu verlangen, dass zur Verfügung gestell-
te Auskünfte oder Beweismittel von der ersuchenden
Vertragspartei vertraulich zu behandeln sind oder nur
unter Bedingungen offenbart oder verwendet werden.
Auch wenn es im Vertrag nicht ausdrücklich als Voraus-
setzung benannt ist, setzt eine derartige Verwendungs-
beschränkung ein legitimes Interesse der ersuchten Ver-
tragspartei voraus, denn durch eine Verwendungsbe-
schränkung kann die Verwertbarkeit der Erkenntnisse
und somit der Vertragszweck beeinträchtigt werden. Eine
Beschränkung kommt z. B. in Betracht, wenn die Aus-
künfte auch nach der eigenen Rechtsordnung nur
beschränkt verwendet werden dürfen (z. B. gemäß § 477
Abs. 2 StPO auf bestimmte Straftaten beschränkte Ver-
wendung personenbezogener Daten) oder wenn durch
eine Verwendungsbeschränkung die Ablehnung des
Ersuchens gemäß Artikel 4 vermieden werden kann. 

Absatz 2 ist Ausdruck des Spezialitätsgrundsatzes.
Danach offenbart oder verwendet die ersuchende Ver-
tragspartei zur Verfügung gestellte Auskünfte oder
Beweismittel, einschließlich Schriftstücke, Gegenstände
oder Aufzeichnungen nicht ohne vorherige Zustimmung
der ersuchten Vertragspartei für andere als die in dem
Ersuchen genannten Zwecke. Eine Ausnahme davon
macht Artikel 9 Abs. 2 zur Abwendung erheblicher
Gefahren für die Sicherheit einer Vertragspartei. 

Schließlich verbietet die Verwendungsbeschränkung
nach Absatz 2 auch die Weitergabe der Erkenntnisse an

Strafverfolgungsbehörden außerhalb des eigenen
Hoheitsbereichs. 

Zu Artikel 9 

Artikel 9 enthält die zentrale Datenschutzregelung des
Abkommens. Sie lehnt sich an entsprechende Regelun-
gen in anderen Auslieferungs- bzw. Rechtshilfeverträgen
der Bundesrepublik Deutschland an. 

Absatz 1 enthält eine Definition des Begriffs „personen-
bezogene Daten“.

Absatz 2 Satz 1 wiederholt die bereits in Artikel 8 Abs. 2
zum Ausdruck gebrachte Verwendungsbeschränkung:
Die übermittelten Daten dürfen nur für den im Ersuchen
genannten Zweck und nur unter Beachtung der im Ein-
zelfall durch die übermittelnde Vertragspartei vorgegebe-
nen Bedingungen verwendet werden.

Nach Absatz 2 Satz 2 dürfen die übermittelten personen-
bezogenen Daten auch zur Abwehr von erheblichen
Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Hoheitsbereich
der jeweiligen Vertragspartei verwendet werden. Die Aus-
nahme bezieht sich auf Zwecke der Gefahrenabwehr. Als
Ausnahmevorschrift ist sie eng auszulegen, weshalb an
das Vorliegen einer „erheblichen Gefahr“ hohe Anforde-
rungen im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut, die
Wahrscheinlichkeit seiner Verletzung sowie insbesonde-
re auch im Hinblick auf die zeitliche Nähe des Schadens-
eintritts zu stellen sind. Da sich die Vertragsparteien
darauf verständigt haben, personenbezogene Daten
grundsätzlich nur für die im Ersuchen genannten repres-
siven Zwecke zu verwenden, ist die Zustimmung für eine
anderweitige Verwendung einzuholen, wann immer dies
aus zeitlichen Gründen praktisch durchführbar ist. 

Nach Absatz 2 Satz 3 bedarf jede Verwendung übermit-
telter Daten für andere als die in den Sätzen 1 und 2
genannten Zwecke der vorherigen Zustimmung der
übermittelnden Vertragspartei.

Absatz 3 enthält Vorschriften für die Datenübermittlung
und soll einen bestimmten Mindestschutz für personen-
bezogene Daten garantieren. Zugleich wird deutlich
gemacht, dass nationale Datenschutzvorschriften durch
diesen Vertrag nicht verdrängt, sondern ergänzt werden. 

Nummer 1 beschränkt die mit der Umsetzung des
Abkommens verbundene Befugnis der Behörden zur
Datenübermittlung auf das für die Erledigung des kon-
kreten Ersuchens Erforderliche.

Nummer 2 verpflichtet die empfangende Vertragspartei,
die übermittelnde Vertragspartei auf Ersuchen über die
empfangenen Daten, ihre Verwendung und die damit
erzielten Ergebnisse zu unterrichten.

Nummer 3 verpflichtet die Vertragsparteien zur unver-
züglichen Richtigstellung unkorrekter Daten sowie zur
unverzüglichen Unterrichtung der empfangenden Ver-
tragspartei im Falle der Übermittlung von Daten, die nicht
hätten übermittelt werden dürfen. Bei der Beurteilung, ob
ein gespeichertes Datum falsch ist, ist der Kontext, in
den das Datum eingebettet ist, zu berücksichtigen.
Anders als Daten in einer automatisierten Datei, die den
jeweils aktuellen Informationsstand der speichernden
Stelle wiedergeben soll, werden in Urkunden und
Gerichtsakten gespeicherte Daten nur in seltenen Fällen
im datenschutzrechtlichen Sinn unrichtig sein.
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Nach Nummer 4 ist sowohl von der übermittelnden als
auch von der empfangenden Stelle festzuhalten, dass
personenbezogene Daten übermittelt bzw. empfangen
worden sind. Auf diese Weise soll sichergestellt werden,
dass eine gerichtliche oder aufsichtsbehördliche Über-
prüfung der Rechtsmäßigkeit der Datenübermittlung
oder -erhebung möglich ist und Auskunftsansprüche des
Betroffenen erfüllt werden können. Für den Empfänger ist
dies schon dadurch gewährleistet, dass die Erledigungs-
stücke zu den Akten gelangen. Die übermittelnde Stelle
muss lediglich die Tatsache festhalten, dass personen-
bezogene Daten übermittelt wurden. 

Nach Nummer 5 schützen die Vertragsparteien perso-
nenbezogene Daten gegen unbefugten Zugang, unbe-
fugte Veränderung und unbefugte Bekanntgabe. Befug-
nisse zu Zugang und Bekanntgabe können sich aus dem
nationalen Prozessrecht ergeben, sofern die Daten nicht
nach Artikel 8 Abs. 1 vertraulich behandelt werden müs-
sen. So darf Akteneinsicht nach Maßgabe der Prozess-
ordnung ebenso gewährt werden wie eine Erörterung in
öffentlicher Verhandlung stattfinden darf. 

Zu Artikel 10

Artikel 10 enthält ergänzende Regelungen für den Ablauf
von Beweiserhebungen, insbesondere Vernehmungen.

Nach Absatz 1 wird die ersuchte Vertragspartei bei Ersu-
chen um Vernehmung eines Zeugen diesen laden und
von der Vernehmung eine schriftliche Aufzeichnung (in
Deutschland entsprechend § 168a StPO; vgl. Artikel 6
Abs. 2) fertigen. Das Vernehmungsprotokoll wird mitsamt
etwaiger vom Zeugen vorgelegter Schriftstücke, Gegen-
stände oder Aufzeichnungen der ersuchenden Vertrags-
partei zur Verfügung gestellt. Die Regelung bezieht sich
auf solche Beweisstücke, die vom Zeugen freiwillig vor-
gelegt wurden. Deren Herausgabe richtet sich nach Maß-
gabe des Rechts der ersuchten Vertragspartei. 

Absatz 2 sieht eine Unterrichtung der ersuchenden Ver-
tragspartei über Zeit und Ort der Erledigung eines auf
Beweiserhebung gerichteten Rechtshilfeersuchens vor.
Dadurch soll ermöglicht werden, dass die ersuchende
Vertragspartei ihre nach Maßgabe von Absatz 3 beste-
henden Mitwirkungsrechte wahrnehmen kann. 

Entsprechend Absatz 3 kann nach Maßgabe des Rechts
der ersuchten Vertragspartei Richtern und Beamten der
anderen Vertragspartei oder anderen mit den Ermittlun-
gen oder dem Verfahren befassten Personen die Anwe-
senheit bei einzelnen Beweiserhebungen gestattet und
ein Fragerecht eingeräumt werden. 

Absatz 4 stellt klar, dass eine Person, die im Hoheitsbe-
reich der ersuchten Vertragspartei vernommen werden
soll, nach dem Recht beider Vertragsparteien die Aussa-
ge verweigern kann. 

Beruft sich die Person auf ein Aussageverweigerungs-
recht nach dem Recht der ersuchenden Vertragspartei,
fragt die ersuchte Vertragspartei nach Absatz 5 beim Ver-
tragspartner nach, ob ein solches Aussageverweige-
rungsrecht besteht, und lässt sich dies bescheinigen.

Zu Artikel 11 

Artikel 11 Abs. 1 legt die grundsätzliche Verpflichtung der
ersuchten Vertragspartei zur Zustellung von Urkunden

fest. Da sich diese Pflicht auf solche Urkunden bezieht,
die speziell zum Zweck der Zustellung übermittelt wur-
den, sind im Rechtshilfeersuchen aus Gründen der Klar-
heit die Urkunden, die zugestellt werden sollen, genau zu
bezeichnen. Das Verfahren richtet sich nach der jeweili-
gen Verfahrensordnung. Maßgeblich für die Zustellung
nach deutschem Recht sind die §§ 37 ff. StPO. 

Absatz 2 betrifft nur die Zustellung von Ladungen. Dies
können Ladungen vor ein Gericht oder sonst vor eine
Behörde der ersuchenden Vertragspartei sein, die ein
strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder ein Strafver-
fahren im Sinne von Artikel 1 Abs. 1 betreibt. Ladungen
eines Beschuldigten sollen im Regelfall nur dann zuge-
stellt werden, wenn darum mindestens einen Monat vor
dem für das Erscheinen des Beschuldigten festgelegten
Termin ersucht wird. Davon soll nur abgewichen werden,
wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, etwa in
dringenden Fällen, die keinen Aufschub dulden, weil
sonst die Gefahr des Beweismittelverlustes besteht oder
weil etwa eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintre-
ten würde.  Ersuchen, die sich auf die Vorladung anderer
Personen richten, müssen nicht schon einen Monat vor
dem Termin gestellt werden, sollen aber in einem ange-
messenen Abstand vor dem Termin eingehen. 

Nach Absatz 3 übersendet die ersuchte Vertragspartei
nach Maßgabe ihrer Rechtsvorschriften einen Zustel-
lungsnachweis in der von der ersuchenden Vertragspar-
tei erbetenen Weise, z. B. eine Postzustellungsurkunde.

Absatz 4 verbietet die Anwendung von Strafen oder
Zwangsmaßnahmen – gleich ob nach dem Recht der
ersuchenden oder nach dem Recht der ersuchten Ver-
tragspartei –, wenn eine Person der zugestellten gericht-
lichen Verfügung nicht Folge leistet. Damit dürfen in
Deutschland weder Ordnungsmittel gegen Zeugen ver-
hängt werden noch darf die Vorführung eines Angeklag-
ten angeordnet oder ein Haftbefehl gemäß § 230 StPO
erlassen werden. 

Zu Artikel 12 

Artikel 12 regelt, dass die Vertragsparteien einander auch
Kopien von öffentlich nicht zugänglichen amtlichen
Schriftstücken nach Maßgabe ihres innerstaatlichen
Rechts im Wege der Rechtshilfe zur Verfügung zu stellen.

Zu Artikel 13 

Nach Artikel 13 besteht darin Einigkeit, dass Beweismit-
tel und Schriftstücke, die aufgrund dieses Abkommens
übermittelt werden, regelmäßig keiner Art von Beglaubi-
gung bedürfen, es sei denn, es wird etwas anderes ver-
langt. Unterlagen werden nach Satz 2 von konsulari-
schen Vertretungen oder diplomatischen Missionen nur
bestätigt oder beglaubigt, wenn dies nach dem Recht
der ersuchenden Vertragspartei eigens vorgeschrieben
ist.

Zu Artikel 14

Artikel 14 sieht die Überstellung von Häftlingen zur
Unterstützung bei Ermittlungen oder Strafverfahren vor.
Die Regelung greift damit die Rechtsgedanken der §§ 62,
69 IRG und des Artikels 11 EuRhÜbk auf. Hauptsächli-
cher Anwendungsfall ist die Überstellung zur Beweis-
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erhebung oder zur Unterstützung von Ermittlungen durch
Vernehmung der Person als Zeuge, durch Gegenüber-
stellung oder durch Einnahme eines Augenscheins. Das
Ermittlungs- oder Strafverfahren darf nicht gegen die zu
überstellende Person gerichtet sein. In diesen Fällen ist
vielmehr das Abkommen vom selben Tag über die Über-
stellung flüchtiger Straftäter anwendbar (vgl. Teil B der
Denkschrift). 

Die Maßnahme setzt voraus, dass der Überstellung keine
überwiegenden Gründe entgegenstehen. Diese können
etwa darin liegen, dass der Betroffene für ein Verfahren
im Hoheitsbereich der ersuchten Vertragspartei zur Ver-
fügung stehen soll oder wenn die Überstellung dazu füh-
ren würde, die Haft zu verlängern.

Eine Überstellung ist nur mit dem Einverständnis des
Betroffenen möglich. Aus der Tatsache, dass sich der
Betroffene in strafrechtlichem Gewahrsam befindet, soll
nicht die Möglichkeit abgeleitet werden können, ihn
einem Zwang zu unterwerfen, dem er, befände er sich auf
freiem Fuß, nicht ausgesetzt wäre. 

Die Bestimmung regelt nicht, in welcher Weise die
Zustimmung erteilt werden muss. Für in Deutschland
inhaftierte Personen wird ergänzend die Regelung des
§ 62 Abs. 1 Nr. 1 IRG anzuwenden sein, wonach die
Zustimmung nach Belehrung zu Protokoll eines Richters
erteilt werden muss.

Die betroffene Person genießt freies Geleit nach Maßga-
be von Artikel 16. Artikel 14 Abs. 2 bleibt unberührt.

Sie wird gemäß Absatz 2 entweder zu einer von der
ersuchten Vertragspartei festgesetzten Zeit oder nach
Abschluss der Ermittlungen bzw. des Strafverfahrens
zurücküberstellt. Die ersuchte Vertragspartei kann diesen
Zeitpunkt auch noch nach der Überstellung bestimmen.
Die Kosten der Rücküberstellung trägt die ersuchende
Vertragspartei; vgl. Artikel 7 Abs. 1 Nr. 1. Bis zur Rück-
überstellung bleibt die Person bei der ersuchenden Ver-
tragspartei inhaftiert. Diese Vereinbarung stellt aus deut-
scher Sicht nur die völkerrechtliche Verpflichtung zur
Inhaftnahme dar. Sie schafft aber keine neue oder
zusätzliche Eingriffsbefugnis. Die innerstaatlichen
Rechtsgrundlagen für die vorübergehende Haft, auf wel-
che der Grundrechtseingriff zu stützen ist, ergeben sich
aus § 63 bzw. § 69 IRG. Die in der Sonderverwaltungsre-
gion Hongkong erlittene Freiheitsentziehung wird auf die
zu vollziehende Freiheitsstrafe angerechnet (§ 62 Abs. 3
IRG).

Läuft die Haftzeit zwischenzeitlich ab oder teilt die
ersuchte Partei mit, dass die überstellte Person nicht
weiter in Haft gehalten zu werden braucht, setzt die ersu-
chende Vertragspartei die betroffene Person auf freien
Fuß. Das freie Geleit endet entsprechend Artikel 16
Abs. 3.

Zu Artikel 15 

In Anlehnung an Artikel 10 EuRhÜbk helfen sich die Ver-
tragsparteien bei der Aufforderung von Personen, insbe-
sondere Zeugen, zur Unterstützung von Ermittlungen
oder eines Strafverfahrens im anderen Hoheitsbereich zu
erscheinen. Da gegen einen Zeugen, der nach einer
zugestellten Ladung der ersuchenden Vertragspartei
nicht zum Termin erscheint, keine Zwangsmittel einge-

setzt werden dürfen (Artikel 11 Abs. 4), sind Zwangsmaß-
nahmen erst recht bei einer Aufforderung entsprechend
Artikel 15 ausgeschlossen. Personen sind nicht verpflich-
tet, in den Hoheitsbereich der anderen Partei zu reisen. 

Zu Artikel 16 

Artikel 16 Abs. 1 schützt die Freiwilligkeit der Mitwirkung
durch Zeugen und Sachverständige, die sich aufgrund
eines Ersuchens nach den Artikeln 11, 14 und 15 im
Hoheitsbereich der anderen Vertragspartei aufhalten, um
die dortigen Ermittlungen oder Strafverfahren zu unter-
stützen. Sie genießen freies Geleit. Dieser Personenkreis
darf in Anlehnung an Artikel 12 EuRhÜbk wegen Hand-
lungen, Unterlassungen oder Verurteilungen aus der Zeit
vor seiner Abreise aus dem Hoheitsbereich der ersuchten
Vertragspartei nicht verfolgt, in Haft gehalten oder einer
sonstigen Beschränkung seiner persönlichen Freiheit
unterworfen werden. 

Verfahrensrechtlich ist zu bemerken, dass ein in der Son-
derverwaltungsregion Hongkong lebender Zeuge auf den
Strafverfolgungsschutz nach Absatz 1 hinzuweisen ist,
da dies bei seiner Entscheidung, der Ladung zu folgen
oder nicht, von wesentlicher Bedeutung sein kann.
Unterbleibt der Hinweis, kann der Zeuge, der eine Ver-
nehmung vor dem deutschen Gericht ablehnt, nicht als
unerreichbar im Sinne von § 244 Abs. 5 StPO angesehen
werden.

Absatz 2 schützt Beschuldigte, die mit Hilfe der ersuch-
ten Partei vor die Justizbehörden der ersuchenden Partei
vorgeladen wurden, um sich dort wegen einer ihnen zu
Last gelegten Tat zu verantworten. Sie dürfen ebenfalls
nicht wegen Taten aus der Zeit vor ihrer Abreise verfolgt
werden. Artikel 14 Abs. 2 bleibt unberührt.

Das sichere Geleit endet für beide Personenkreise
gemäß Absatz 3, wenn die betroffene Person, obwohl
möglich, den Hoheitsbereich nicht binnen 15 Tagen ver-
lässt, nachdem man ihr mitgeteilt hat, dass ihre Anwe-
senheit nicht mehr erforderlich ist. Dem steht es gleich,
wenn sie nach Verlassen des Landes zwischenzeitlich
wieder einreist. Dies beruht auf der Überlegung, dass die
Person, die entweder das Hoheitsgebiet der ersuchen-
den Partei nicht freiwillig in angemessener Zeit verlässt
oder dorthin freiwillig zurückkehrt, sich der dortigen
Hoheitsgewalt unterwirft und daher der Privilegierung
durch freies Geleit nicht bedarf.

Beide Personenkreise können danach zwar wegen Taten
verfolgt werden, die sie nach ihrer Abreise aus dem
Hoheitsbereich der ersuchten Vertragspartei begangen
haben, nicht jedoch wegen Vorwürfen, die sich auf die
geleistete Zeugenaussage beziehen (Absatz 4). 

Absatz 5 stellt klar, dass eine Person, die sich aufgrund
eines auf ihr Erscheinen gerichteten Ersuchens im
Hoheitsbereich der ersuchenden Vertragspartei aufhält,
nicht dazu verpflichtet ist, in anderen Ermittlungen oder
Strafverfahren als denen, auf die sich das Ersuchen
bezieht, Unterstützung zu leisten. Die ersuchende Partei
darf die betreffende Person daher während der Zeit ihres
Aufenthalts in ihrem Hoheitsgebiet in einem anderen
Verfahren – auch bei unmittelbarem Sachzusammen-
hang – zum Erscheinen nicht verpflichten.
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In Ergänzung zu Artikel 11 Abs. 4 darf nach Absatz 6 eine
Person, die einem auf ihr Erscheinen gerichteten Ersu-
chen nicht Folge leistet, nicht bestraft oder einer
Zwangsmaßnahme unterworfen werden, selbst wenn
das Ersuchen eine Zwangsandrohung enthält. Die Rege-
lung schützt die Freiwilligkeit der Mitwirkung durch den
Zeugen oder Sachverständigen, der sich aufgrund des
Rechtshilfeersuchens in den Hoheitsbereich der ersu-
chenden Vertragspartei begeben soll.

Zu Artikel 17 

Artikel 17 regelt die Durchsuchung, Beschlagnahme und
Herausgabe von beweiserheblichen Gegenständen und
Schriftstücken. 

Absatz 1 macht die Durchführung dieser Maßnahmen
vom Vorliegen der Voraussetzungen nach der Rechtsord-
nung der ersuchten Vertragspartei abhängig, sodass
etwa §§ 66, 67 IRG sowie §§ 94 ff., 102 ff. StPO zu
beachten sind, insbesondere das Erfordernis der beider-
seitigen Strafbarkeit, die Verhältnismäßigkeit, das Erfor-
dernis einer Beschlagnahmeanordnung der zuständigen
Stelle der ersuchenden Vertragspartei sowie bei Heraus-
gabeersuchen die Gewährleistung, dass Rechte Dritter
unberührt bleiben und unter Vorbehalt herausgegebene
Gegenstände auf Verlangen unverzüglich zurückgege-
ben werden.

Der Begriff der Gegenstände ist weit zu verstehen; er
erstreckt sich z. B. auch auf elektronische Dokumente. 

Die ersuchte Vertragspartei kann nach Absatz 2 Bedin-
gungen in Bezug auf die beschlagnahmten und heraus-
gegebenen Gegenstände stellen. So kann sie etwa ver-
langen, dass die Gegenstände wieder zurückgegeben
werden.

Absatz 3 regelt, dass die Herausgabe von Gegenständen
die Rechte Dritter unberührt lässt. Sie dient alleine der
Unterstützung der Strafverfolgung; eine Verfügung über
Eigentumsrechte ist mit der Herausgabe nicht verbun-
den. Ferner sieht Absatz 3 vor, dass die ersuchende Ver-
tragspartei die von der ersuchten Vertragspartei gestell-
ten Bedingungen einhält.

Nach Artikel 5 Abs. 3 Nr. 2 ist in Anlehnung an § 66 Abs. 2
Nr. 2 IRG dem Ersuchen entweder ein Beschlagnahme-
beschluss beizufügen oder eine Erklärung, aus der her-
vorgeht, dass die Voraussetzungen für eine Herausgabe-
pflicht bzw. für die Beschlagnahme gegeben wären,
wenn sich der Gegenstand im Hoheitsbereich der ersu-
chenden Vertragspartei befände. Deutschen Ersuchen
wird demnach in aller Regel ein richterlicher Beschluss
beizufügen sein. Damit sollen die Überprüfbarkeit der
materiellen Voraussetzungen und die Verwendung des
Gegenstands zum Zwecke der Strafverfolgung sicherge-
stellt sowie die Grenzen der zu leistenden Rechtshilfe
definiert werden. 

Absatz 4 sieht vor, dass die ersuchte Vertragspartei auf
ein entsprechendes Ersuchen bestimmte Informationen
über die Durchsuchung bzw. Beschlagnahme erteilt.

Zu Artikel 18 

Artikel 18 sieht eine Zusammenarbeit bei der Ermittlung,
Sicherstellung, Beschlagnahme und Einziehung von
Erträgen aus Straftaten vor. Es richtet sich nach dem

jeweiligen innerstaatlichen Recht, was als Ertrag aus
einer Straftat angesehen wird. Angesprochen sind nach
deutschem Recht insbesondere das Erlangte, dessen
Verfall gemäß § 73 StGB angeordnet werden kann, sowie
aus der Tat hervorgebrachte Gegenstände, die gemäß
§ 74 StGB eingezogen werden können. 

Nach Absatz 1 wird die ersuchte Vertragspartei auf Ersu-
chen tätig, um zu ermitteln, ob sich Erträge aus einer
Straftat in ihrem Hoheitsbereich befinden. Die ersuchte
Vertragspartei ermittelt eigenständig nach den Vorgaben
ihrer Rechtsordnung. Satz 2 sieht vor, dass die ersuchen-
de Vertragspartei ihre Anhaltspunkte für das Vorhanden-
sein von solchen Erträgen mitteilt und damit Ermittlungs-
ansätze weitergibt. Das Stellen eines sogenannten Aus-
forschungs- oder allgemein gehaltenen Ersuchens,
durch das die ersuchte Vertragspartei zur Ermittlung jed-
weder aus einer bestimmten Tat oder einem bestimmten
Tatkomplex herrührender Vermögenswerte ersucht wird,
reicht allerdings nicht aus; vielmehr muss möglichst
genau angegeben werden, wie und wohin die möglichen
Erträge aus der Straftat in den Hoheitsbereich der
ersuchten Vertragspartei gelangt sind. Nach Satz 1 ist die
ersuchte Vertragspartei ihrerseits verpflichtet, die ersu-
chende Vertragspartei vom Ergebnis ihrer Ermittlungen
zu unterrichten.

Absatz 2 verpflichtet die ersuchte Vertragspartei, die
nach ihrem Recht zulässigen gerichtlichen Maßnahmen
zu ergreifen, um den Zugriff auf mutmaßliche Erträge vor
Übertragungen oder Veräußerungen zu sichern. Nach
deutschem Recht kommen insbesondere eine Beschlag-
nahme gemäß § 111b Abs. 1, § 111c StPO bzw. ein ding-
licher Arrest gemäß § 111b Abs. 2, § 111d StPO in
Betracht. Das Abkommen verpflichtet zur Aufrechterhal-
tung der vorläufigen Sicherungsmaßnahmen bis zur
abschließenden Entscheidung der ersuchenden Ver-
tragspartei über die Erträge; nach deutschem Recht also,
bis das Gericht rechtskräftig über die Einziehung oder
den Verfall entschieden hat. 

Absatz 3 bekräftigt zunächst in Satz 1, dass im Falle
eines Ersuchens um Sicherstellung der Einziehung von
Erträgen dieses Ersuchen nach Maßgabe des Rechts der
ersuchten Vertragspartei erledigt wird. Nach Satz 2 ist
auch die Vollstreckung einer im Hoheitsbereich der ersu-
chenden Vertragspartei ergangenen Gerichtsentschei-
dung über die Einziehung der sichergestellten Erträge
möglich. Bei an Deutschland gerichteten Ersuchen ist die
Vollstreckungshilfe mit der Wirkung des § 56 Abs. 4 IRG
unter den in §§ 49 ff. IRG genannten Voraussetzungen
und dem dort geregelten Verfahren möglich. Insbesonde-
re hängt sie von der beiderseitigen Straf- bzw. Sanktio-
nierbarkeit ab (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 IRG), und es muss das
rechtliche Gehör, auch Dritter, gewahrt bleiben (§ 52
Abs. 3 IRG). 

Absatz 4 sieht vor, dass die eingezogenen Erträge von
der ersuchten Vertragspartei einbehalten werden. Dies
entspricht auch der Rechtslage nach § 56 Abs. 4 IRG. 

Zu Artikel 19 

Artikel 19 sieht die Beilegung von Streitigkeiten, die sich
aus der Auslegung, Anwendung oder Durchführung die-
ses Abkommens ergeben, auf diplomatischen Weg vor,
wenn die für die Rechtshilfe zuständigen Behörden
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selbst nicht zu einer Einigung gelangen können. Die Par-
teien waren sich darin einig, dass eine Klärung dann auf
diplomatischem Weg zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Volksrepublik China erfolgen soll.

Zu Artikel 20 

Artikel 20 enthält die Schlussbestimmungen des Abkom-
mens. Das Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit
geschlossen, kann aber durch jede Vertragspartei jeder-
zeit durch Notifikation an die andere Vertragspartei sus-
pendiert oder mit einer Frist von sechs Monaten gekün-
digt werden. 

B. Abkommen zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regie-
rung der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong der Volksrepublik China über die Über-
stellung flüchtiger Straftäter

I .  A l l g e m e i n e s

Gegenstand des am 26. Mai 2006 geschlossenen Regie-
rungsabkommens über die Überstellung flüchtiger Straf-
täter ist die Auslieferung von Straftätern zum Zwecke der
Strafverfolgung oder Strafvollstreckung. 

Das Abkommen wurde parallel zu dem Abkommen über
die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen verhandelt
und in Hongkong unterzeichnet. Zahlreiche Bestimmun-
gen lehnen sich nach Inhalt und Wortwahl an das in der
Praxis bewährte Europäische Auslieferungsübereinkom-
men (EuAlÜbk) vom 13. Dezember 1957 (BGBl. 1964 II
S. 1369; 1976 II S. 1778) an. 

Bis 1997 hatte der deutsch-britische Auslieferungsver-
trag Gültigkeit. Zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Sonderverwaltungsregion Hongkong der
Volksrepublik China fand seither kein Auslieferungsver-
kehr statt.

Das Abkommen stellt nach seiner Ratifikation eine völ-
kerrechtliche Vereinbarung im Sinne von § 1 Abs. 3 IRG
dar. Es wurde von der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong bereits ratifiziert. Die für die Sonderverwaltungs-
region Hongkong erforderliche Genehmigung der Volks-
republik China zum Abschluss des Abkommens wurde
erteilt.

I I .  Z u  d e n  e i n z e l n e n  Vo r s c h r i f t e n

Zu Artikel 1 

In Artikel 1 wird die grundsätzliche Verpflichtung zur
wechselseitigen Auslieferung zur Strafverfolgung oder
Strafvollstreckung bestimmt. Auf Wunsch der Sonder-
verwaltungsregion Hongkong ist statt der sonst üblichen
Terminologie „Auslieferung“ von „Überstellung“ die
Rede, da der Begriff der „Auslieferung“ im chinesischen
Sprachgebrauch nur im Zusammenhang mit der Überga-
be von Personen an andere Staaten verwendet wird und
die Sonderverwaltungsregion Hongkong völkerrechtlich
zwar Teil der Volksrepublik China ist, eine Überstellung
aus Deutschland an Hongkong aber gleichwohl keine
Auslieferung an die Volksrepublik China bewirkt, sondern
lediglich eine der Auslieferung materiell entsprechende
Überstellung an die Justizbehörden Hongkongs. Bei der
Überstellung im Sinne dieses Abkommens handelt es

sich mithin materiell um eine Auslieferung im Sinne der
§§ 2 ff. IRG.  Im Folgenden wird, der Terminologie des
IRG folgend, der Begriff der Auslieferung verwendet.

Der Begriff der „Strafe“ umfasst nicht nur den der Frei-
heitsstrafe, sondern auch eine die Freiheit entziehende
Maßregel der Besserung und Sicherung, die durch ein
Strafgericht neben oder anstelle einer Freiheitsstrafe
angeordnet wurde. Dabei handelt es sich für das deut-
sche Recht um die in § 61 Nr. 1 bis 3 StGB genannten
Maßregeln. Die Einbeziehung der freiheitsentziehenden
Maßregeln der Besserung und Sicherung orientiert sich
an Artikel 2 EuAlÜbk. 

Zu Artikel 2 

Grundlegende Voraussetzungen für eine Auslieferung sind
nach Artikel 2 Abs. 1 – wie im Auslieferungsverkehr all-
gemein üblich (vgl. § 3 IRG, Artikel 2 EuAlÜbk) – die bei-
derseitige Strafbarkeit sowie die gesetzliche Androhung
von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe. Auf Wunsch
der Sonderverwaltungsregion Hongkong hat man sich
darauf verständigt, dass es sich außerdem um eine sol-
che Straftat handeln muss, die in dem Anhang aufgeführt
ist. Der im Anhang abgedruckte Katalog enthält Straf-
taten aus dem Kernbereich des Strafrechts. Da einerseits
die Auslieferung nach Artikel 2 Abs. 1 auch bei einem im
Katalog aufgeführten Delikt die beiderseitige Strafbarkeit
voraussetzt und andererseits der Katalog mit Nummer 46
eine Auffangvorschrift für jede andere Straftat enthält,
derentwegen nach dem Recht beider Parteien die Auslie-
ferung erfolgen kann, ist der Katalog letztlich für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Auslieferung ohne
Bedeutung. Ausgeliefert werden kann auch zur Verfol-
gung oder Vollstreckung von Taten, an denen die betref-
fende Person nicht als Täter, sondern als Anstifter oder
Gehilfe beteiligt war (Nummer 45 des Anhangs). 

Absatz 2 sieht vor, dass eine Auslieferung zur Strafvoll-
streckung nur bewilligt wird, wenn mindestens sechs
Monate der Strafe bzw. Maßregel der Besserung und
Sicherung noch zu vollstrecken sind. Dieses Mindestmaß
der noch ausstehenden Vollstreckung soll vermeiden,
dass Auslieferungsverfahren eingeleitet werden, die
außer Verhältnis zur Dauer der noch zu vollstreckenden
Sanktion stehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der
Verfolgte sich regelmäßig während des Auslieferungsver-
fahrens in Auslieferungshaft befindet, deren Dauer in der
Regel nicht an die Dauer der noch zu vollstreckenden
Sanktion heranreichen sollte. Das Abkommen hält ein
Mindestmaß von sechs Monaten für erforderlich und liegt
damit abweichend von § 3 Abs. 3 IRG etwas über dem
dort festgesetzten Mindestmaß von vier Monaten. 

Absatz 3 enthält eine dem Grundgedanken des Artikels 2
Abs. 1, 2 EuAlÜbk entsprechende Bestimmung für die
Prüfung der gegenseitigen Strafbarkeit. Es ist danach
unerheblich, ob die einschlägigen Strafvorschriften bei-
der Vertragsparteien die gleichen Tatbestandsmerkmale
vorsehen. Entscheidend ist alleine, ob der im Ersuchen
angegebene Sachverhalt von beiden Vertragsparteien als
(irgendeine) Straftat im Sinne des ersten Absatzes einge-
ordnet wird. So wäre eine Auslieferung z. B. auch mög-
lich, wenn ein Sachverhalt nach dem Strafrecht der Son-
derverwaltungsregion Hongkong als Betrug und nach
deutschem Strafrecht als Diebstahl zu ahnden wäre. 

Absatz 4 sieht ein Ermessen vor, die Auslieferung abzu-
lehnen, wenn es den Anschein hat, dass die Verurteilung
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in Abwesenheit der betreffenden Person erfolgt ist. Die
deutsche Strafprozessordnung lässt unter den etwa in
§ 231 Abs. 2, §§ 231a, 231b, 232, 247, 329 Abs. 2, 
§ 411 StPO genannten Voraussetzungen Ausnahmen
von der Anwesenheitspflicht des Angeklagten zu. Die
deutschen Behörden werden die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom
9. März 1983, Az. 2 BvR 315/83, BVerfGE 63, 332;
BVerfG, Beschluss vom 4. Juli 2005, Az. 2 BvR 283/05,
NStZ 2006, 102) zu achten haben und die Auslieferung
ablehnen, sofern nicht die Mindestrechte des Verfolgten
gewahrt wurden, insbesondere der Verfolgte weder über
die Tatsache der Durchführung und des Abschlusses des
betreffenden Verfahrens in irgendeiner Weise unterrichtet
war noch ihm eine tatsächlich wirksame Möglichkeit
eröffnet ist, sich nach Erlangung dieser Kenntnis nach-
träglich rechtliches Gehör zu verschaffen und sich wirk-
sam zu verteidigen. 

Zu Artikel 3

Artikel 3 stellt es in das Ermessen der Vertragsparteien,
die Auslieferung eigener Staatsangehöriger abzulehnen;
die Sonderverwaltungsregion Hongkong hat auch das
Recht, die Auslieferung chinesischer Staatsbürger, die
nicht aus Hongkong stammen, abzulehnen.  Da das
Grundrecht aus Artikel 16 Abs. 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes die Auslieferung deutscher Staatsangehöriger ver-
bietet, sind darauf gerichtete Ersuchen durch die deut-
schen Behörden zwingend abzulehnen. 

Lehnt eine Vertragspartei mit dieser Begründung ein
Ersuchen ab, muss sie zum Ausgleich im Gegenzug alle
zulässigen  Maßnahmen für eine Strafverfolgung ergrei-
fen und der ersuchenden Vertragspartei das Ergebnis
mitteilen. 

Zu Artikel 4

Die Vorschrift ermöglicht die Ablehnung der Auslieferung
bei drohender Todesstrafe. Aufgrund der einfachgesetzli-
chen Vorschrift des § 8 IRG, vor allem aber aufgrund der
Abschaffung der Todesstrafe in Artikel 102 des Grundge-
setzes und der Wertentscheidung des Grundgesetzes
liefert Deutschland niemanden an ein Land aus, wenn
dort die Todesstrafe droht. Daher ist die Auslieferung
zwingend abzulehnen, wenn die Straftat nach dem Recht
der ersuchenden Vertragspartei mit der Todesstrafe
bedroht ist. Auch die Sonderverwaltungsregion Hong-
kong hat die Todesstrafe abgeschafft. 

Der Schutz vor der Todesstrafe ist auch dadurch gewähr-
leistet, dass die Weiterlieferung eines Inhaftierten an eine
dritte Hoheitsmacht nur mit Zustimmung der ersuchten
Partei möglich ist (Artikel 17 Abs. 1 Nr. 1) und die Bun-
desrepublik Deutschland diese Zustimmung verweigern
würde, falls dort die Todesstrafe drohen würde.

Zu Artikel 5

Artikel 5 sieht in Absatz 1 vor, dass ein Ersuchen abge-
lehnt wird, wenn ihm eine politische Straftat zugrunde
liegt. Dieser Ablehnungsgrund ist in Auslieferungsab-
kommen zum Schutze des Verfolgten gängig und auch in
§ 6 Abs. 1 IRG verankert. 

Maßgeblich ist nach dem Wortlaut der Vorschrift die Ein-
schätzung des ersuchten Staates. Von einer Definition
der politischen Straftat wurde bewusst abgesehen, doch

können internationale Übereinkommen, die von beiden
Vertragsparteien ratifiziert wurden, Vorgaben enthalten.
Zum Beispiel bestimmt Artikel 11 des Internationalen
Übereinkommens vom 15. Dezember 1997 zur Bekämp-
fung terroristischer Bombenanschläge (BGBl. 2002 II
S. 2507, BGBl. 2006 II S. 290, 297), dass für die Zwecke
der Auslieferung die in Artikel 2 jenes Übereinkommens
definierten Straftaten nicht als politisch eingestuft wer-
den. Im Übrigen können bei Anwendung deutschen
Rechts die zu § 6 Abs. 1 IRG entwickelten Maßstäbe
herangezogen werden.

Absatz 2 nimmt den Regelungsgehalt von § 6 Abs. 2 IRG
auf und sieht eine Ablehnung von Auslieferungsersuchen
wegen politischer Verfolgung vor, d. h. wenn ernstliche
Gründe dafür sprechen, dass der ersuchende Staat den
Verfolgten wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehö-
rigkeit, seines Geschlechts, seiner ethnischen Herkunft
oder politischen Anschauungen benachteiligen könnte. 

Zu Artikel 6

Artikel 6 nimmt den Rechtsgedanken von § 9 Nr. 1 IRG
auf und sieht einen zwingenden Ablehnungsgrund für
den Fall vor, dass der Verfolgte wegen derselben Straftat
durch eine der beiden Vertragsparteien bereits rechts-
kräftig freigesprochen, verurteilt oder begnadigt worden
ist. Anders als in § 9 Nr. 1 IRG stehen die Ablehnung der
Eröffnung des Hauptverfahrens gemäß § 204 StPO, die
Verwerfung des Antrags auf Erhebung der öffentlichen
Klage gemäß § 174 StPO und die Einstellung des Verfah-
rens nach § 153a StPO, §§ 45, 47 JGG einem rechtskräf-
tigen Urteil oder einer Begnadigung nicht gleich, führen
also nicht zu einer zwingenden Ablehnung des Ersu-
chens aufgrund der Regelung in Artikel 6 des Abkom-
mens. Die in Artikel 7 des Abkommens geregelte fakulta-
tive Ablehnungsmöglichkeit bleibt jedoch unberührt. 

Die Regelung stellt kein Strafverfolgungshindernis dar,
sondern führt lediglich zur Ablehnung der Auslieferung.
Wird die ersuchende Vertragspartei der betroffenen Per-
son zu späterer Zeit habhaft, bleibt ihr eine Strafverfol-
gung möglich.

Zu Artikel 7

Artikel 7 gewährt in Absatz 1 die Möglichkeit, bei konkur-
rierender Gerichtsbarkeit ein Ersuchen abzulehnen. Sieht
das internationale Strafanwendungsrecht für die konkre-
te Straftat die Geltung des jeweiligen Strafrechts vor (vgl.
die §§ 3 bis 7 StGB), hat der ersuchte Staat – sofern nicht
zugleich ein Fall des Artikel 6 vorliegt – ein Ermessen, die
Auslieferung abzulehnen. Zum Ausgleich kann die ersu-
chende Partei in diesem Fall die Einleitung einer Strafver-
folgung verlangen. 

Die deutschen Bewilligungsbehörden müssen von dem
in Artikel 7 eingeräumten Ermessen Gebrauch machen
und die Auslieferung ablehnen, wenn die Auslieferung
nach § 9 IRG unzulässig ist, also ein deutsches Gericht
etwa ein rechtskräftiges Urteil gesprochen oder die Eröff-
nung des Hauptverfahrens abgelehnt hat, das Verfahren
nach § 153a StPO oder §§ 45, 47 JGG eingestellt wurde
oder die Verfolgung oder Vollstreckung nach deutschem
Recht verjährt ist.
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Absatz 2 räumt den Vertragsparteien weitere Ableh-
nungsgründe ein. So kann die ersuchte Vertragspartei
die Auslieferung aus humanitären Gründen (Nummer 1),
wegen Beeinträchtigung wesentlicher Interessen (Num-
mer 2) oder wegen Kollision mit internationalen Verpflich-
tungen (Nummer 3) ablehnen.

Absatz 3 sieht vor, dass die ersuchte Vertragspartei vor
einer Ablehnung des Ersuchens prüft, ob die Ausliefe-
rung unter Bedingungen erfolgen kann.

Zu Artikel 8

Artikel 8 Abs. 1 bestimmt als zuständige zentrale Behör-
de für das Stellen und die Entgegennahme von Ersuchen
in Deutschland das Bundesministerium der Justiz, das
seine Aufgaben insoweit auf das Bundesamt für Justiz
(Bonn) übertragen hat. Der hier vereinbarte Geschäfts-
weg berührt nicht die inneren Zuständigkeitsregelungen,
etwa nach § 74 IRG (vgl. auch die Ausführungen in Teil A
der Denkschrift zu Artikel 2).

Absatz 2 zählt die jedem Ersuchen beizufügenden Unter-
lagen auf. So sind nach Nummer 1 Angaben zur Identität
und gegebenenfalls zum Aufenthaltsort des Verfolgten zu
machen. Auf die Darstellung des Sachverhalts und der
Einzelheiten der Tat kann entsprechend Nummer 2 ver-
zichtet werden, wenn der Sachverhalt – wie nach deut-
schem Strafverfahrensrecht stets der Fall (vgl. § 114
Abs. 2, § 267 StPO) – aus dem Haftbefehl oder dem
Strafurteil hervorgeht. Nummer 3 sieht ferner die Darstel-
lung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen sowie
der Verjährung vor. Die Sonderverwaltungsregion Hong-
kong wies in den Verhandlungen darauf hin, dass ihr
Strafrecht keine Verjährung kennt.

Absatz 3 sieht für den Fall eines Ersuchens um die Aus-
lieferung einer Person zur Strafverfolgung darüber hinaus
vor, dass ein Haftbefehl sowie Beweismittel beizufügen
sind. Die Beifügung von Beweismitteln soll eine Schuld-
verdachtsprüfung ermöglichen. Nach deutschem Recht
ist eine Schuldverdachtsprüfung allerdings nur unter
besonderen Umständen erforderlich (vgl. § 10 Abs. 2
IRG).

Nach Absatz 4 sind den Auslieferungsersuchen, die sich
auf verurteilte Personen beziehen, das Strafurteil sowie
eine Erklärung über die Vollstreckbarkeit sowie den Rest
der noch zu verbüßenden Strafe beizufügen.

Hält die ersuchte Partei die übermittelten Unterlagen für
unzureichend, so ersucht sie nach Absatz 5 um die
Ergänzung der Unterlagen, wofür sie eine Frist setzen
kann.

Absatz 6 sieht vor, dass das Ersuchen in eine Amtsspra-
che der ersuchten Vertragspartei zu übersetzen ist.

Zu Artikel 9

Soweit für die Schuldverdachtsprüfung (vgl. zu Artikel 8)
Unterlagen erforderlich sind, müssen diese entspre-
chend Artikel 9 beglaubigt sein. Hierfür ist zum einen die
Unterschrift des Richters oder des Beamten (z. B. des
Staatsanwalts) der ersuchenden Vertragspartei erforder-
lich. Zum anderen sind die Unterlagen mit dem Amtssie-
gel der zuständigen Behörde zu versehen.

Zu Artikel 10

In Anlehnung an Artikel 16 EuAlÜbk kann nach Artikel 10
ein Betroffener in dringenden Fällen bereits vor Eingang
eines Auslieferungsersuchens vorläufig festgenommen
werden. Absatz 1 macht eine solche vorläufige Inhaftie-
rung vom nationalen Recht der ersuchten Vertragspartei
abhängig, in Deutschland mithin von den Voraussetzun-
gen der §§ 15, 16 IRG: So muss etwa die Gefahr beste-
hen, dass der Verfolgte sich dem Auslieferungsverfahren
entziehen werde, oder es muss der dringende Verdacht
bestehen, dass er die Ermittlung der Wahrheit erschwe-
ren werde.

Abweichend von der Frist in § 16 Abs. 2 Satz 2 IRG muss
in diesem Fall das Auslieferungsersuchen mit den in
Absatz 2 genannten Unterlagen spätestens 60 Tage nach
der Festnahme eingegangen sein; andernfalls wird die
festgenommene Person entlassen (Absatz 4). 

Ersuchen um vorläufige Festnahme können auf dem glei-
chen Weg wie Auslieferungsersuchen (Artikel 8 Abs. 1)
oder auf dem Interpol-Weg übermittelt werden (Ab-
satz 3). Sie müssen die in Absatz 2 genannten Angaben
enthalten.

Zu Artikel 11

Im Falle mehrerer Auslieferungsersuchen verschiedener
Staaten trifft die ersuchte Vertragspartei gemäß Artikel 11
– wie bei Artikel 17 EuAlÜbk – auf Grundlage aller
wesentlichen Umstände eine Einzelfallentscheidung, an
welchen Staat der Verfolgte ausgeliefert wird.  

Zu Artikel 12

In Artikel 12 Abs. 1 verpflichtet sich die ersuchte Ver-
tragspartei, die ersuchende Vertragspartei im Rahmen
ihrer Möglichkeiten gegenüber den Justiz- und anderen
zuständigen Behörden zu unterstützen.

In Übereinstimmung mit Artikel 24 EuAlÜbk und der inter-
nationalen Auslieferungspraxis werden nach Absatz 2 die
im ersuchten Staat entstehenden Kosten, insbesondere
auch die Kosten der Auslieferungshaft, von der ersuch-
ten Vertragspartei getragen. Die Kosten der Auslieferung
trägt die ersuchende Vertragspartei, der der Verfolgte
bereits auf dem Hoheitsgebiet der ersuchten Partei (in
der Regel auf einem Flughafen) übergeben wird. 

Zu Artikel 13

Artikel 13 sieht in Absatz 1 vor, dass „alsbald“, also so
schnell wie möglich, über das Auslieferungsersuchen zu
entscheiden ist und jede vollständige oder teilweise
Ablehnung zu begründen ist.

Im Fall der Bewilligung verabreden die Parteien nach
Absatz 2 die Übergabe im Hoheitsbereich der ersuchten
Vertragspartei. Übernimmt die ersuchende Vertragspar-
tei zu diesem Zeitpunkt nicht die betroffene Person, so
wird diese gemäß Absatz 3 spätestens 30 Tage später
freigelassen. Sieht das Recht der ersuchten Vertragspar-
tei eine kürzere Frist vor, so erfolgt die Freilassung ent-
sprechend früher. Die ersuchte Vertragspartei kann spä-
ter die Auslieferung ablehnen. Wird die Auslieferung
durch höhere Gewalt verhindert, vereinbaren die Parteien
einen neuen Termin (Absatz 4).
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Zu Artikel 14 

In Anlehnung an Artikel 19 EuAlÜbk sieht diese Regelung
vor, dass die Auslieferung nach Absatz 1 aufgeschoben
werden kann, wenn gegen den Verfolgten im ersuchten
Staat ein Strafverfahren anhängig ist oder er dort eine
Strafe zu verbüßen hat. Den Interessen der ersuchenden
Partei an einer schnellen Aburteilung des auslieferungs-
relevanten Sachverhalts wird durch die Möglichkeit einer
vorübergehenden Auslieferung gemäß Absatz 2 Rech-
nung getragen. Möglich ist demnach eine vorübergehen-
de Auslieferung zum Zwecke der Durchführung des
Strafverfahrens, nach dessen Abschluss der Verfolgte
wieder an den ersuchten Staat zurückzuüberstellen ist.
Im deutschen Strafverfahren ist in diesen Fällen die in der
Sonderverwaltungsregion Hongkong erlittene Freiheits-
entziehung auf die Freiheits- oder Geldstrafe gemäß § 37
Abs. 3 und 4 IRG anzurechnen.

Zu Artikel 15 

Artikel 15 regelt in Anlehnung an Artikel 20 EuAlÜbk die
Herausgabe aller bereits aufgefundenen Gegenstände,
die sich auf die Tat beziehen und als Beweismittel für die
Straftat dienen können (Absatz 1 Nr. 1). 

Ein spezielles Ersuchen oder gar – wie nach Artikel 5
Abs. 3 Nr. 2 des Abkommens über die gegenseitige
Rechtshilfe in Strafsachen – die Vorlage einer Beschlag-
nahmeanordnung ist nicht erforderlich. Eine Verpflich-
tung zur Beschaffung noch nicht im Gewahrsam der
ersuchten Partei befindlicher Gegenstände wird durch
Artikel 17 nicht begründet. Eine entsprechende Grundla-
ge findet sich in Artikel 15 des Abkommens über die
gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen.

Entsprechendes gilt für Gegenstände, die der Einziehung
oder dem Verfall unterliegen (Absatz 1 Nr. 2). Ist jedoch
im ersuchten Staat bereits ein Verfahren anhängig, mit
dem die Abschöpfung von Gegenständen aus dem
Besitz des Verfolgten betrieben wird, kann die ersuchte
Vertragspartei im Hinblick darauf die Gegenstände vor-
übergehend zurückbehalten oder unter der Bedingung
der Rückgabe herausgeben (Absatz 2).

Rechte der ersuchten Vertragspartei und Rechte Dritter
werden nicht berührt (Absatz 3). Bestehen solche Rech-
te, so sind die Gegenstände so bald wie möglich wieder
zurückzugeben.

Die materielle innerstaatliche Ermächtigungsgrundlage
für die Herausgabe der Gegenstände ergibt sich aus § 38
IRG. Über die Zulässigkeit entscheidet das zuständige
Oberlandesgericht (§ 38 Abs. 4 IRG). Die Regelung führt
damit zu einer Zuständigkeitskonzentration der sachlich
zusammenhängenden Fragen bei dem in Auslieferungs-
sachen zuständigen Oberlandesgericht. 

Zu Artikel 16 

In Artikel 16 findet sich nach den Vorbildern von Arti-
kel 14 EuAlÜbk und § 11 IRG die im Auslieferungsverkehr
unverzichtbare Regelung zum Schutz des Verfolgten
durch den Grundsatz der Spezialität. 

Danach darf der Verfolgte im ersuchenden Staat wegen
keiner anderen vor der Übergabe begangenen Straftat

verfolgt werden als die, derentwegen seine Auslieferung
bewilligt wurde (Nummer 1), oder wegen einer Straftat,
die im Wesentlichen denselben Tatbestand aufweist
(Nummer 2). Im letztgenannten Fall muss sich die Verur-
teilung auch auf eine Tat im Sinne von Artikel 2 Abs. 1
beziehen, und die abstrakte Strafdrohung darf nicht
höher sein als für die Tat, derentwegen der Verfolgte aus-
geliefert wurde. Unabhängig davon ist eine Verfolgung
von Straftaten, die vor der Übergabe begangen wurden,
möglich, wenn die ersuchte Vertragspartei zustimmt
(Nummer 3) oder der Verfolgte, obwohl möglich, den
Hoheitsbereich der ersuchenden Vertragspartei nicht
innerhalb von vierzig Tagen verlassen hat bzw. dorthin
zurückgekehrt ist.

Zu Artikel 17

Im engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der Spe-
zialität steht das Verbot der Weiterlieferung an Behörden
außerhalb des eigenen Hoheitsbereichs zur Verfolgung
einer vor der Auslieferung begangenen Straftat (entspre-
chend Artikel 15 EuAlÜbk), sofern nicht der ersuchte
Staat zustimmt oder der Verfolgte die Möglichkeit hatte,
sich binnen 40 Tagen der Weiterlieferung durch Verlassen
des Hoheitsgebiets des ersuchenden Staates der Weiter-
lieferung zu entziehen. 

Zu Artikel 18 

Artikel 18 ermöglicht die Durchbeförderung einer verfolg-
ten Person durch den Hoheitsbereich einer Vertragspar-
tei, um sie an einen Drittstaat auszuliefern. Die Voraus-
setzungen richten sich nach dem nationalen Recht, für
Deutschland sind also die §§ 43 bis 47 IRG maßgebend. 

Zu Artikel 19

Weiter gehend als das Europäische Auslieferungsüber-
einkommen verpflichtet Artikel 19 den ersuchenden
Staat, dem ersuchten Staat auf Verlangen den Ausgang
des Strafverfahrens mitzuteilen und ihm eine Abschrift
der rechtskräftigen Entscheidung zu übermitteln.

Zu Artikel 20

Wenn sich der Verfolgte mit seiner Auslieferung schrift-
lich einverstanden erklärt, kann nach Maßgabe des
nationalen Rechts auf die Durchführung eines förmlichen
Auslieferungsverfahrens verzichtet werden. Nach deut-
schem Recht ist dafür gemäß § 41 IRG erforderlich, dass
der Verfolgte das Einverständnis nach richterlicher
Belehrung erklärt.

Im vereinfachten Auslieferungsverfahren ist sodann nach
deutschem Recht lediglich ein Ersuchen der Sonderver-
waltungsregion Hongkong erforderlich, aus dem sich der
Tatvorwurf ergibt. Die Durchführung eines gerichtlichen
Zulässigkeitsverfahrens unterbleibt. 

Anders als § 41 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 2 IRG sieht
Absatz 2 auch bei einer vereinfachten Auslieferung keine
Möglichkeit des Verzichts auf den Grundsatz der Spezia-
lität vor. Außerdem bleibt eine Weiterlieferung nur nach
Maßgabe von Artikel 17 möglich. 

Zu Artikel 21

In Artikel 21 wurde eine Regelung über den Datenschutz
aufgenommen, die Artikel 9 des Abkommens über die
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gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen entspricht. Auf
die Ausführungen unter Teil A der Denkschrift wird ver-
wiesen.

Zu Artikel 22

Artikel 22 sieht die Beilegung von Streitigkeiten, die sich
aus der Auslegung, Anwendung oder Durchführung die-
ses Abkommens ergeben, auf diplomatischen Weg vor,
wenn die für die Rechtshilfe zuständigen Behörden
selbst nicht zu einer Einigung gelangen können. Die Par-
teien waren sich darin einig, dass eine Klärung dann auf

diplomatischem Weg zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Volksrepublik China erfolgen soll.

Zu Artikel 23

Artikel 23 enthält die Schlussbestimmungen des Abkom-
mens. Das Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit
geschlossen, kann aber durch jede Vertragspartei jeder-
zeit durch Notifikation an die andere Vertragspartei sus-
pendiert oder mit einer Frist von sechs Monaten gekün-
digt werden.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf auf Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten begründet
werden, geprüft.

Mit dem Gesetzentwurf werden 15 Informationspflichten für die Verwaltung eingeführt. Informationspflichten der
Wirtschaft und für Bürgerinnen und Bürger werden durch den Entwurf nicht berührt.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrages keine Bedenken gegen das
Regelungsvorhaben.
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